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Bekanntmachung 

 
über die Sitzung des Integrationsrates 

am 08.02.2017 

 
Am Mittwoch, den 08.02.2017, findet um 17:30 Uhr im 
Rathaus der Stadt Eschweiler, eine Sitzung des Integ-
rationsrates mit folgender Tagesordnung statt: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1   Vorstellung des neuen Quartiersmanagers  

Eschweiler-West Hrn. Raphael Kamp sowie  
der Entwicklung des Projekts "Integration  
von Flüchtlingen im Quartier Eschweiler- 
West" 

 

   
 2   Kenntnisgaben  
   
 2.1   Informationsbroschüre "Integrationsräte  

in Nordrhein-Westfalen" 
 

   
 2.2   Interkulturelle Öffnung von Verwaltung  
   
 2.3   Betreuung von Kindern und Jugendlichen  

aus Flüchtlingsfamilien in Kindertagesein- 
richtungen, Tagespflege, Schule 

 

   
 2.4   Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen - FIM  
   
 2.5   Wohnsitzauflage nach § 12 a AufenthG  
   
 2.6   Neues FlüAG-Abrechnungsverfahren  
   
 2.7   Rückkehrberatung für geflüchtete Menschen 

in der StädteRegion Aachen 
 

   
 2.8   Kostenentwicklung nach § 4 AsylbLG  
   
 3   Anfragen und Mitteilungen  
   
Nichtöffentlicher Teil 
 
 4   Anfragen und Mitteilungen  
   
 
Eschweiler, 27.01.2017 
 
Hamidi 
Integrationsratsvorsitzende 
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Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Marcel Borris, derzeitiger Aufenthalt unbe-
kannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß § 7 
des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussge-
setz) vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBI. I S. 1446), 
zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes zur Anhebung 
des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kinder-
geldes und des Kinderzuschlags vom 16. Juli 2015 (BGBI. 
I S. 1202) zu Aktenzeichen 512.2/UVK/12601, kann durch 
den Unterhaltspflichtigen beim Bürgermeister der Stadt 
Eschweiler, Jugendamt -Unterhaltsvorschusskasse-, 
Zimmer 333, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs und freitags   
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und donnerstags  
von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr  
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem Tage 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
 
Eschweiler, 30.01.2017 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2011 der Stadt Eschweiler 
 

Aufgrund des § 116 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. 
§ 96 Abs. 2 Satz 2 der GO NRW vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 
(GV. NRW S. 966) wird nachstehender Beschluss des Rates der Stadt Eschweiler vom 13.12.2016 öffentlich bekannt 
gemacht: 
 
Der Gesamtabschluss wird mit einer Bilanzsumme von 497.737.719,59 € und in der Gesamtergebnisrechnung mit 
einem Ergebnis von - 22.630.068,51 € festgestellt. 
 
 
1. Gesamtbilanz zum 31.12.2011 

 

 Aktiva EUR  Passiva EUR 

1 Anlagevermögen  1 Eigenkapital 99.503.521,29 

1.1 Immaterielle 176.053,53 2 Sonderposten 117.640.665,77 

 Vermögensgegenstände  3 Rückstellungen 80.805.912,11 

1.2 Sachanlagen 400.262.571,23 4 Verbindlichkeiten 193.793.060,88 

1.3 Finanzanlagen 68.207.903,91 5 Passive 5.994.559,54 

2 Umlaufvermögen   Rechnungsabgrenzung  

2.1 Vorräte 14.582.343,03    

2.2 Forderungen und sonstige 10.814.521,64    

 Vermögensgegenstände     

2.3 Wertpapiere des 0,00    

 Umlaufvermögens     

2.4 Liquide Mittel 1.402.327,33    

3 Aktive 2.291.998,92    

 Rechnungsabgrenzung     

  497.737.719,59   497.737.719,59 

 
 
2. Gesamtergebnisrechnung 2011 

 

 Erträge und Aufwendungen EUR 

+ Ordentliche Gesamterträge  115.882.257,48 

- Ordentliche Gesamtaufwendungen -138.761.909,03 

= Ordentliches Gesamtergebnis  -22.879.651,55 

+/- Gesamtfinanzergebnis         475.108,86 

= Gesamtergebnis der laufenden Verwaltung   -22.404.542,69 

+/- Außerordentliches Gesamtergebnis                    0,00 

= Gesamtjahresfehlbetrag   -22.404.542,69 

+/- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis        -225.525,82 

= Gesamtjahresfehlbetrag   -22.630.068,51 

 
 
3. Gesamtanhang/ Gesamtlagebericht 

 
Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung die ver-
wendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und erläutert. 
 
Der Gesamtlagebericht steht mit dem Gesamtabschluss in Einklang und vermittelt eine zutreffende Vorstellung von 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage. 
 
Dem Bürgermeister wird gemäß § 116 Abs. 1 Satz 3 und 4 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW uneingeschränkt 
Entlastung erteilt. 
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Der Gesamtabschluss 2011 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme bis zur Feststellung des Gesamtab-
schlusses 2011 im Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, Zimmer 539 (5. Etage), während der Dienst-
stunden öffentlich aus. 
 
 
Eschweiler,  27. Januar 2017 
 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 


